
Befugnisse Schulleitung Krankheit
Beitrag von „Meerschwein Nele“ vom 6. Oktober 2019 12:39

Zitat von Ruhe

Verständlich. Was ist mit einer Strafanzeige seinerseits, wenn der Schulleiter nicht
handelt? Hat er das gemacht?

Bei einer Strafanzeige des Lehrers ist die Reaktion des Schulleiters irrelevant. Die
Ermittlungsbehörden arbeiten eigenständig. Der schulische Dienstweg gilt nicht.
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